
Satzung des Vereins 

Freunde und Förderer Bühnenhaus Gummersbach – Theater der Stadt e.V. 

 

 

 

 

Vorbemerkung: 

Alle Funktionsbezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und stehen zur Anwendung für weib-

liche und männliche Personen gleichermaßen zur Verfügung. Dies dient dem besseren Verständnis der 

Satzung. 

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins 

Der Verein führt den Namen: „Freunde und Förderer Bühnenhaus Gummersbach – Theater der Stadt 

e.V.“ Der Verein hat seinen Sitz in Gummersbach und ist seit 18.04.2018 beim Amtsgericht Köln unter 

der Vereinsregisternummer 19635 eingetragen. 

  

§ 2 Wesen und Zweck des Vereins 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 

„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in ers-

ter Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Zweck des Vereins ist die Förderung von Kunst und Kultur im Sinne von § 52 Abs. 2 Ziffer 5 AO. Der 

Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Erhaltung, Pflege und den kulturellen Betrieb 

des Bühnenhauses in Gummersbach zum Wohle der Allgemeinheit.  

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder er-

halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Dies gilt auch im Falle des Ausscheidens. 

4. Niemand darf durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismä-

ßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

  

§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

  

§ 4 Verwendung der Mitgliedsbeiträge, Spenden und Zuwendungen 

Mitgliedsbeiträge, Spenden und andere Zuwendungen des Vereins dürfen nur für die Erreichung der 

satzungsmäßigen Ziele des Vereins verwendet werden. Die Mitglieder erhalten weder finanzielle Ver-

günstigungen noch andere Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auf-

lösung oder Aufhebung des Vereins werden weder gezahlte Beiträge zurückerstattet noch haben sie ir-

gendeinen Anspruch auf das Vereinsvermögen. 

Bei Auflösung, Aufhebung oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke des Vereins fällt das gesamte 

Vermögen an den Verein Chancen – Leben geben e.V. (VR 19256 Köln), der es unmittelbar und aus-

schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. 



§ 5 Erwerb der Mitgliedschaft 

Dem Verein gehören die nachstehend unterzeichneten Mitglieder an. 

Ordentliche Mitglieder können weitere natürliche oder juristische Personen werden. 

Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher Antrag an den Vorstand des Ver-

eins. 

Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

Die Mitgliedschaft ist weder übertragbar noch erblich. 

Bei Ablehnung eines Aufnahmeantrages ist der Verein nicht  verpflichtet, dem Antragsteller die Gründe 

der Ablehnung bekanntzugeben. Dieser ist jedoch berechtigt, die Entscheidung der Mitgliederversamm-

lung anzurufen, über die in der nächsten Mitgliederversammlung zu entscheiden ist. 

  

§ 6 Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder verpflichten sich, für die Ziele und den Zweck des Vereins einzutreten. 

Die Mitglieder des Vereins zahlen Mitgliedsbeiträge. 

   

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge bestimmt die Mitgliederversammlung. Der Vorstand kann auf Antrag 

einzelnen Mitgliedern den Jahresbeitrag stunden, ermäßigen oder erlassen. Rückstände können nach 

einer schriftlichen Mahnung auf Kosten des oder der Säumigen eingezogen werden. 

  

§ 8 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod oder der Aufhebung (bei juristischen Personen) des Mitglieds, 

durch Austritt oder durch Ausschluss aus dem Verein. 

Der freiwillige Austritt ist zum Ende des jeweiligen Geschäftsjahres möglich. Er erfordert eine schriftliche 

Erklärung gegenüber dem Vorstand. 

Ein Mitglied kann durch Vorstandsbeschluss von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es 

a) mit den Beitragszahlungen für mehr als ein Jahr im Rückstand ist oder  

b) gegen die Vereinsinteressen verstößt. 

 Vor der Beschlussfassung zum Ausschuss ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist Ge-

legenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand zu rechtfertigen. Danach hat das ausgeschlos-

sene Mitglied die Möglichkeit, binnen eines Monats nach Zustellung des Vorstandsbeschlusses über sei-

nen Ausschluss eine Entscheidung durch die Mitgliederversammlung  zu beantragen. Diese entscheidet 

endgültig.  

Der Ausschluss ist dem Mitglied mitzuteilen. 

  

§ 9 Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

  



§ 10 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorsitzenden oder dem 

stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich einbe-

rufen. Dabei ist die vom Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

Außerdem muss eine Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn  

a) der Vorstand dies für erforderlich hält, oder  

b) ein Drittel der Mitglieder dies unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt. 

Jedes ordentliche Mitglied hat das Recht, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, Anträge zu stel-

len und das Stimmrecht auszuüben. 

  

§ 11 Zuständigkeit der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für: 

die Wahl des Vorstandes 

die Wahl der Rechnungsprüfer 

die Satzungsänderungen 

die Fassung grundsätzlicher Beschlüsse zur Vereinstätigkeit 

die Entgegennahme der Geschäfts-, Kassen- und Kassenprüfungsberichte 

die Entlastung des Vorstandes 

die Auflösung des Vereins 

die Ernennung von Ehrenmitgliedern 

die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliederversammlung kann den Vorstand auch vor Ablauf der Amtsdauer mit zwei Drittel Mehr-

heit der anwesenden Mitglieder abwählen, wenn diese zwei Drittel Mehrheit mindestens mehr als die 

Hälfte der Vereinsmitglieder umfasst. 

  

§ 12 Leitung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet. 

Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen worden ist. 

Die Mitgliederversammlung kann eine Ergänzung der vom Vorstand festgesetzten Tagesordnung be-

schließen. Davon ausgeschlossen ist die Auflösung des Vereins. Grundsätzlich entscheidet die Mehrheit 

der abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Für die Änderung der 

Satzung ist eine Mehrheit von zwei Drittel, zur Auflösung des Vereins eine Mehrheit von drei Viertel der 

abgegebenen gültigen Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Art der Abstimmung wird 

von der Mitgliederversammlung festgelegt. 

Über die Mitgliederversammlung ist vom Schriftführer des Vereins ein Protokoll anzufertigen, das vom 

Leiter der Mitgliederversammlung und dem Protokollführer zu unterschreiben ist. 

  



§ 13 Vorstand 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung gewählt. 

Der Vorstand im Sinne des § 26 Abs. 1 BGB besteht aus dem Vorsitzenden, zwei stellvertretenden Vor-

sitzenden, dem Schatzmeister und dem Schriftführer. 

Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Der erweiterte Vorstand besteht aus dem Vorstand gem. § 26 Abs. 1 BGB sowie bis zu drei Beisitzern. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den Vorsitzenden oder einem stellvertretenden 

Vorsitzenden und jeweils ein weiteres Mitglied des Vorstandes im Sinne des § 26 Abs. 2 BGB vertreten. 

  

§ 14 Beirat 

Der Beirat berät und unterstützt den Vorstand. 

Die Zahl der Mitglieder des Beirates wird auf Vorschlag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung 

bestimmt. 

Der Beirat wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist 

zulässig. 

Der Beirat bestimmt aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, welcher Mitglied des erweiterten Vor-

standes ist. 

Scheidet ein Beiratsmitglied vor Ablauf der Amtsdauer aus, so ist der Beirat berechtigt, für die verblei-

bende Amtszeit eine Ergänzung aus dem Kreis der Vereinsmitglieder vorzunehmen. 

Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

  

§ 15 Rechnungsprüfung 

Die Kassen- und Rechnungsprüfung erfolgt durch zwei nicht dem Vorstand angehörende Personen. Sie 

werden zusammen mit dem Vorstand durch die Mitgliederversammlung gewählt. 

 

Gummersbach, den 02.10.2018 


